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N i e d e r s c h r i f t  
 
über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates Kobern-Gondorf am Montag, dem 18.06.2018, um 
19.30 Uhr im Sitzungsraum der Schlossberghalle 
 
Unter Vorsitz von Ortsbürgermeister Michael Dötsch sind anwesend: 
der 1. Beigeordnete  Jörg Johann – zugl. Ratsmitglied 
der 2. Beigeordnete  Hermann-Josef Baecker 
die Ratsmitglieder:  Klaus Frevel  

Gracy Dahmke  
Karlheinz Pistono  
Werner Wolff 
Dirk Johann 
Alexandra Dötsch  
Jürgen Georg  
Hans Ramscheid 
Martin Dötsch  
Matthias Reif  
Thomas Sisterhenn  
Uwe Riehl  
Wolfgang Naunheim 
Bernd Sauer 
Frank Weber  

 
es fehlen 
der 3. Beigeordnete  Paul Weber – zugl. Ratsmitglied 
die Ratsmitglieder:  Christian Comes, Ingo Dominik, Martin Gerlach 
 
außerdem ist anwesend: Frau Weber vom Planungsbüro Fassbender-Weber Ingenieure und  

Michael Hilgert als Schriftführer und Beauftragter der Verbandsgemeinde 
Rhein-Mosel 

 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung des Ortsgemeinderates und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, 
dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und der Ortsgemeinderat beschlussfähig ist. Änderungen zu 
seit der letzten Ratssitzung vorgelegten Niederschrift(en) zu einer Gemeinderatssitzung ergeben sich nicht. 
 
Tagesordnung: 
1. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich eines Bauantrags Auf der Boursch 
2. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich eines Bauantrags Burgstraße 
3. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich eines Bauantrags Schifferstraße 
4. Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf; 

1. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Orangerie Schloss Liebieg“ 
a) Abwägungsbeschlüsse 
b) Satzungsbeschluss 

5. Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Ortsgemeinde Kobern-
Gondorf für das Haushaltsjahr 2014 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung des Ortsbürgermeisters, der Ortsbeigeordneten 
sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Untermosel bzw. Rhein-Mo-
sel für das Haushaltsjahr 2014 

7. Mitteilungen/Verschiedenes 
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Öffentlicher Teil 
 
TOP 1 Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich eines Bauantrags Auf der Boursch 
 
Nach kurzer Schilderung des Sachverhaltes durch den Vorsitzenden wird das gemeindliche Einvernehmen 
erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
TOP 2 Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich eines Bauantrags Burgstraße 
 
Gemäß § 22 GemO haben der 2. Ortsbeigeordnete Hermann-Josef Baecker und Ratsmitglied Wolfgang 
Naunheim nicht an Beratung und Beschlussfassung teilgenommen und den Sitzungstisch verlassen. 
 
Nach kurzer Schilderung des Sachverhaltes durch den Vorsitzenden wird das gemeindliche Einvernehmen 
erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
TOP 3 Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich eines Bauantrags Schifferstraße 
 
Nach kurzer Schilderung des Sachverhaltes durch den Vorsitzenden wird das gemeindliche Einvernehmen 
erteilt. In die Einvernehmenserteilung wird ein Hinweis auf einen, aus Sicht der Gemeinde, nicht ausrei-
chenden Nachweis von Stellplätzen aufgenommen. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
TOP 4 Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf; 
 1. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Orangerie Schloss Liebieg“ 
 
a) Abwägungsbeschlüsse 
 
Zu diesem TOP begrüßt der Vorsitzende Frau Weber vom Planungsbüro Fassbender-Weber Ingenieure. 
 
Zunächst erläutert der Vorsitzende das bisherige Verfahren, wonach nunmehr die aus der Offenlage einge-
gangenen Stellungnahmen vorliegen. Frau Weber trägt die einzelnen Anregungen, sowie die dazu gehören-
den Würdigungen und Beschlussvorschläge des Planungsbüros wie folgt vor: 
 

Beschlussvorschläge zu den im Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 und 
§ 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen zum 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Schloss Liebieg“, 1. Änderung 
in der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf 

 
1. Träger öffentlicher Belange bzw. Nachbargemeinden, die vorgetragen haben, dass gegen die Planung 
keine Bedenken bestehen oder sich nicht geäußert haben (ohne Datum) 
2. Wasserwirtschaft 
2.1. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bo-
denschutz vom 14.05.2018 
2.2. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Wasserwirtschaft vom 23.05.2018 
3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht vom 23.05.2018 
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4. Landesamt für Geologie und Bergbau vom 16.05.2018 
5. Generaldirektion kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz vom 25.05.20189 
6. Generaldirektion kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege vom 25.05.2018 
7. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Brandschutz vom 23.05.2018 
8. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bauleitplanung vom 23.05.2018 
9. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz – untere Naturschutzbehörde vom 23.05.2018 
10. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
10.1. Anregung vom 18.05.2018 
10.2. Anregung vom 21.05.2018 
 

1. TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE BZW. NACHBARGEMEINDEN, DIE VORGETRAGEN HABEN, 
DASS GEGEN DIE PLANUNG KEINE BEDENKEN BESTEHEN ODER SICH NICHT GEÄUßERT HABEN 
(OHNE DATUM) 

 Forstamt Koblenz vom 07.05.2018 

 Landesbetrieb Mobilität vom 03.05.2018 

 IHK Koblenz vom 28.05.2018 

 Handwerkskammer Koblenz vom 16.05.2018 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord – Obere Naturschutzbehörde, Koblenz  

 Verbandsgemeindeverwaltung, Teilbereich 2.1  

 Verbandsgemeindeverwaltung, Teilbereich 2.2  

 Abwasserwerk der Verbandsgemeindeverwaltung 

 Finanzamt Koblenz l 

 RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbH 

 Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V., Mainz 

 Naturschutzbund Deutschland e.V., Mainz 

 BUND, Mainz 

 Pollichia e.V., Neustadt an der Weinstraße 

 Landesaktionsgemeinschaft Natur- und Umwelt Rheinland-Pfalz e.V., Obermoschel vom 
30.04.2018 

 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald vom 30.04.2018 

 Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. vom 02.05.2018 

 Landesfischereiverband Rheinland-Pfalz e.V., Ockenheim 

 Verband für Umweltschutz, Touristik und Kultur "Die Naturfreunde", Ludwigshafen 

 Eifelverein, Landesverband Rheinland-Pfalz der Deutschen Gebirgs- und Wandervereine 
vom 21.05.2018 

 
Eine Beschlussfassung hierzu ist entbehrlich. 
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2. WASSERWIRTSCHAFT 

2.1 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-

schutz vom 14.05.2018 
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2.2 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Wasserwirtschaft vom 23.05.2018 

 
 
Würdigung:  
Der Bereich des Plangebietes, der innerhalb des gesetzlich festgestellten Überschwemmungsgebietes liegt 
(im Südosten, Eingangsbereich zum Schloss), soll unverändert bleiben.  
Der Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. Da es sich lediglich um eine Ergänzung des nicht 
normativen Teils des Bebauungsplans handelt, steht diese Ergänzung der Fassung des Satzungsbeschlusses 
nicht entgegen. 
 
Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, der Hinweis auf die Rechtsverordnung zum Über-
schwemmungsgebiet wird in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 

Abstimmungsergebnis:  Rat  

 
Ja-Stimmen einstimmig 

 
Nein-Stimmen  

 

 
Stimmenthaltungen 

 

 
Ausschluss wegen Sonderinteresse ----- 

 

3. STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTION NORD, REGIONALSTELLE GEWERBEAUFSICHT 

VOM 23.05.2018 
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Würdigung: 
Der Bebauungsplan ermöglicht eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Auf der Ebene des Bebauungs-
plans soll nicht konkret festgelegt werden, welche Nutzung zu welcher Zeit und in welcher Intensität aus-
geübt werden soll bzw. darf. Vielmehr ist der Gemeinde an einer Öffnung der zulässigen Nutzungen gele-
gen, ohne den Vorhabenträger bereits im Bebauungsplans stark einzuschränken.  
Jede Nutzung (Veranstaltungen, Winzerbetrieb, Gastronomie und andere) muss die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm an der angrenzenden schutzbedürftigen Bebauung einhalten. Hier ist es sinnvoll und zielfüh-
rend, dass die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm im Baugenehmigungsverfahren für eine 
Nutzungsänderung oder bauliche Veränderungen nachgewiesen wird und dieser Einzelnachweis direkt auf 
das konkrete Vorhaben abgestimmt ist.  
Auch wenn für den Bebauungsplan eine schalltechnische Untersuchung erstellt würde, die Einschränkun-
gen zum Schutz der angrenzenden Bebauung vorgibt, wäre für die konkrete Nutzungsänderung in jedem 
Fall nochmal ein Einzelnachweis zu führen.  
Da der Betrieb von Winzern bzw. Kellereien etc. in Ortslagen umgeben von Wohnbebauung entlang der 
Mosel nicht unüblich ist, kann davon ausgegangen werden, dass sich auch in vorliegendem Plangebiet eine 
Kellerei betreiben lässt, ohne dass die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm überschritten werden. Ggfls. sind 
Einschränkungen bei den Betriebszeiten oder Vorgaben bei der anzuwendenden Technik zu beachten. 
Diese verbal-argumentative Abwägung ist für den Bebauungsplan ausrechend. Konkrete Maßnahmen zum 
Schallschutz sollen im Planvollzug festgelegt werden.  
Die Begründung zum Bebauungsplan wird um die Belange des Immissionsschutzes ergänzt.  
 
Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, der Bebauungsplan kann aus den in der Würdigung 
genannten Gründen unverändert bleiben.  
Die Begründung wird um die Belange des Immissionsschutzes ergänzt.  
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Abstimmungsergebnis:  Rat  

 
Ja-Stimmen einstimmig 

 
Nein-Stimmen   

 
Stimmenthaltungen  

 
Ausschluss wegen Sonderinteresse ----- 

 

4. LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU VOM 16.05.2018 
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Würdigung:  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan wird noch um einen Hinweis zum 
Baugrund und evtl. metallhaltige Aufbereitungsrückstände ergänzt. Da es sich lediglich um eine Ergänzung 
des nicht normativen Teils des Bebauungsplans handelt, steht diese Ergänzung der Fassung des Satzungs-
beschlusses nicht entgegen. 
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Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, es wird ein Hinweis zum Baugrund und evtl. metallhal-
tige Aufbereitungsrückstände in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 Rat  

 
Ja-Stimmen einstimmig 

 
Nein-Stimmen   

 
Stimmenthaltungen  

 
Ausschluss wegen Sonderinteresse ----- 

 

5. GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE, DIREKTION LANDESARCHÄOLOGIE, AUßENSTELLE 

KOBLENZ VOM 25.05.2018 

 
 
 
 
 



Ortsgemeinderat Kobern-Gondorf 
- 10 -  Legislaturperiode 2014 – 2019 

Sitzung 05/2018 

 
 

Würdigung:  
Das Vorhandensein archäologischer Fundstellen ist der Ortsgemeinde, dem Eigentümer und auch dem 
neuen Eigentümer bekannt. Der Bebauungsplan enthält bereits einen Hinweis auf die Grabungsschutz-
zone. 
Erdarbeiten werden im Planvollzug frühzeitig der GDKE angezeigt, damit die entsprechende Baubegleitung 
gewährleistet werden kann.  
 
Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, der Bebauungsplan kann aus den in der Würdigung 
genannten Gründen unverändert bleiben.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 Rat  

 
Ja-Stimmen einstimmig 

 
Nein-Stimmen   

 
Stimmenthaltungen  

 
Ausschluss wegen Sonderinteresse ----- 

 

6. GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE, DIREKTION LANDESDENKMALPFLEGE VOM 

25.05.2018 
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Würdigung:  
Das gegen die Nutzungsänderung keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
Die „Private Grünfläche A“ (Parkanlage) ist nicht Bestandteil der Planänderung, sie wird von dem Geltungs-
bereich der Änderung nicht umfasst.  
Daher gilt für die Parkanlage auch nicht die Ausweitung der Festsetzungen, dass Stellplätze auch außerhalb 
der überbaubaren Flächen zulässig sind. Stellplätze bleiben hier nach wie vor nicht zulässig.  
Sofern außerhalb der privaten „Privaten Grünfläche A“ Stellplätze oder Zufahrten angelegt werden sollen, 
wird die Denkmalpflege beteiligt. Der Ortsgemeinde, dem Eigentümer und auch dem neuen Eigentümer ist 
die Lage des Plangebiets innerhalb einer Denkmalschutzzone und die erforderliche Zustimmung bei Verän-
derungen bekannt; die Denkmalschutzzone ist bereits nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen.  
 
Die Erweiterung der „baulichen Anlage Nord“ entstand, durch den Wegfall eines Grünstreifens. Die Fläche 
wird nicht für bauliche Erweiterungen benötigt. Daher kann die Erweiterung wieder zurückgenommen und 
auf den vorherigen Stand gebracht werden. Bei dieser Reduzierung der überbaubaren Fläche (Verschie-
bung der Baugrenzen) handelt es sich um eine Änderung des normativen Teils des Bebauungsplans nach 
der Offenlage. Daher wurde eine Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit gem. § 4a Abs. 3 BauGB vorge-
nommen und dokumentiert. Betroffen ist die Ortsgemeinde durch den angrenzenden Friedhof einerseits 
und andererseits der Eigentümer sowie der neue Eigentümer durch die Reduzierung der Ausnutzungsmög-
lichkeiten. Die Betroffenen sind mit der Rückführung der überbaubaren Fläche für die „bauliche Anlage 
Nord“ einverstanden. Mit der Rückführung der überbaubaren Fläche für die „bauliche Anlage Nord“ wird 
den Bedenken der Denkmalpflege stattgegeben.  
Der Satzungsbeschluss kann daher mit dieser Änderung der Festsetzung der überbaubaren Fläche für die 
„bauliche Anlage Nord“ gefasst werden.  
 
Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, die überbaubare Fläche für die bauliche Anlage Nord 
wird wieder in die Abgrenzung des Ursprungsbebauungsplans zurückgeführt.   
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Abstimmungsergebnis: 
 Rat  

 
Ja-Stimmen einstimmig 

 
Nein-Stimmen   

 
Stimmenthaltungen  

 
Ausschluss wegen Sonderinteresse ----- 

 

7. KREISVERWALTUNG MAYEN-KOBLENZ, BRANDSCHUTZ VOM 23.05.2018 

 
 
Würdigung:  
Die Sachlage zum Brandschutz hat sich gegenüber der Ursprungsplanung nicht verändert. Aspekte des 
Brandschutzes sind im Baugenehmigungsverfahren zu beachten. Der Bebauungsplan kann unverändert 
bleiben.  
 
Es ist kein Beschluss erforderlich.  
 

8. KREISVERWALTUNG MAYEN-KOBLENZ, BAULEITPLANUNG VOM 23.05.2018 
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Würdigung:  
Zu 1., 2., 3. und 7.: 
Die bauliche Anlage Nord liegt zu einem geringen Teil innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung. 
Die Festsetzung wird lediglich nicht verändert. Sie braucht nicht aus dem Bebauungsplan entnommen zu 
werden. Die Festsetzungen, die unverändert bleiben bzw. klargestellt werden oder sich auf Vorgaben au-
ßerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung, aber innerhalb des Ursprungsbebauungsplans beziehen, 
und nicht von der Änderung betroffen sind, sind nachrichtlich mit in den Festsetzungen der 1. Änderung 
enthalten. Die Gesamtplanung ist damit besser nachvollziehbar, als wenn sich die neuen Festsetzungen nur 
auf die geänderten Textpassagen beziehen würden. Die Textpassagen, die für Teil des Ursprungsbebau-
ungsplans gelten und unverändert bleiben, werden als „nachrichtliche Übernahmen“ in einer anderen 
Schrift wiedergegeben, um Verwechslungen zwischen Festsetzungen und reiner Wiedergabe zu vermei-
den.  
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Als Plan 1 wurde bei dem Ursprungsbebauungsplan der Bebauungsplan an sich bezeichnet. Die Bezeich-
nung wird nun auf die vorliegende 1. Änderung mit „Plan 1.1“ aufgenommen.  
 
Zu 4.: 
Die Bezeichnungen der Stromleitungen werden auch in den Plan aufgenommen.  
 
Zu 5. und 6.:  
Der Vorhaben- und Erschießungsplan des Architekturbüros Heinrich kann unverändert bleiben. Er bleibt 
nach wie vor Bestandteil der Planungen. Die auf dem Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellten 
Hochbauten wurden durch den Bau der Orangerie bislang nicht vollumfänglich ausgenutzt. Die geplante 
bauliche Erweiterung für den Betrieb der Kellerei etc. bewegt sich innerhalb der Zeichnungen des Architek-
turbüros. Eine Überarbeitung und Vorlage des Vorhaben- und Erschießungsplans ist daher nicht erforder-
lich und die Festsetzung II.1 bedarf ebenfalls keiner Änderung.  
 
Zu 8.: 
Durch die neue Aufnahme der „Grünfläche D“ in die Festsetzungen unter III.3 haben sich die folgenden 
Festsetzungen jeweils um eine Nummer verschoben. Der Querverweis unter III. 2 muss sich daher auf III.7 
(Niederschlagswasserbewirtschaftung) beziehen und nicht auf III.6 (Fassadenbegrünung.) Eine entspre-
chende Korrektur wird vorgenommen.  
 
Zu 9.: 
Die Bezeichnungen der baulichen Anlagen Nord und Süd waren gegenüber dem Ursprungsplan unverän-
dert. Sie werden nun auch in der Änderungsplanung eingetragen.  
 
Zu 10.: 
Siehe hierzu Würdigung der Stellungnahme der Generaldirektion kulturelles Erbe, Direktion Landesdenk-
malpflege. 
 
Zu 11 und 12.: 
Der Bebauungsplan ermöglicht lediglich die Umsetzung der aufgeführten Nutzungen. Dies bedeutet nicht, 
dass alle Nutzungen auch zeitgleich verwirklicht werden müssen. Der Durchführungsvertrag wird allein 
schon wegen Wechsels des Vorhabenträgers angepasst werden müssen. In § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB steht: 
„Änderungen des Durchführungsvertrages oder der Abschluss eines neuen Durchführungsvertrages sind 
zulässig.“ Eine Anpassung oder alternativ der Abschluss eines neuen Durchführungsvertrages kann daher 
unabhängig auch nach Fassung des Satzungsbeschlusses erfolgen.  
Der Bebauungsplan soll auch weiterhin ein vorhabenbezogener Bebauungsplan bleiben, da damit die zuläs-
sigen Nutzungen besser gefasst werden können und nur so der Vorhaben- und Erschließungsplan des Ar-
chitekturbüros Heinrich Bestandteil des Bebauungsplans bleibt.  
 
Zu 13.: 
Die Verkehrswendeanlage ragt von Norden kommend in das Plangebiet hinein. Sie wurde in dieser Form 
bislang nicht umgesetzt. Es existiert lediglich eine Zufahrt. Diese bleibt auch weiterhin faktisch erhalten. 
Der Bereich in dem in dem Ursprungsbebauungsplan die Wendemöglichkeit eingetragen war, ist als nicht 
überbaubare Fläche im Bebauungsplan enthalten. Diese Fläche ist zum Befahren und / oder Wenden auch 
weiterhin nutzbar. Die Begründung wird um entsprechende Ausführungen hierzu ergänzt.  
 
Zu 14.: 
Die nicht überbaubaren Flächen sind alle Flächen außerhalb der überbaubaren Flächen = Baufenster. Die 
Bestandsbebauung ist als Abgrenzung im Kataster enthalten. Zwecks bessere Lesbarkeit wird die Bestands-
bebauung dunkelgrau hinterlegt und die Baufenster schraffiert. Die Legende wird entsprechend ergänzt.  
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Beschluss: 
Die redaktionellen und klarstellenden Änderungen bzw. Ergänzungen werden vorgenommen. Inhaltlich 
bleibt der Bebauungsplan aus den in der Würdigung genannten Gründen unverändert. Der Durchfüh-
rungsvertag soll angepasst oder neu abgefasst werden.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 Rat  

 
Ja-Stimmen einstimmig 

 
Nein-Stimmen   

 
Stimmenthaltungen  

 
Ausschluss wegen Sonderinteresse ----- 

 

9. KREISVERWALTUNG MAYEN-KOBLENZ – UNTERE NATURSCHUTZBEHÖRDE VOM 23.05.2018 

 
 
Würdigung:  
Die Auskartierung des „schutzwürdigen Biotops“ erfolgte im Rahmen des Biotopkatasters Rheinland-Pfalz, 
sie stellt für sich genommen keine Schutzgebietskategorie dar. 
Das Planungsgebiet hat lediglich auf einer etwa 1.200 m² großen Teilfläche Anteil an dem insgesamt etwa 
34 Hektar umfassenden Biotopkomplex. Im Rahmen der Bebauungsplan-Änderung reduziert sich die über-
baubare Fläche innerhalb des schutzwürdigen Biotops gegenüber den Vorgaben des Rechtsplans.  
Es ergeben sich somit durch die Bauleitplanung keine nachteiligen Auswirkungen hinsichtlich des schutz-
würdigen Biotops. 
Das Verfahren nach § 13a BauGB mit Ausschluss der Eingriffsregelung ist anwendbar, eine weitere fachlich-
inhaltliche Auseinandersetzung erübrigt sich. 
 
Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, der Bebauungsplan kann aus den in der Würdigung 
genannten Gründen unverändert bleiben.  
 

Abstimmungsergebnis:  Rat  

 
Ja-Stimmen einstimmig 

 
Nein-Stimmen   

 
Stimmenthaltungen  

 
Ausschluss wegen Sonderinteresse ----- 



Ortsgemeinderat Kobern-Gondorf 
- 16 -  Legislaturperiode 2014 – 2019 

Sitzung 05/2018 

 
 

10. STELLUNGNAHMEN AUS DER ÖFFENTLICHKEIT  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand mittels einer Informationsveranstaltung am 23.02.2018 
nach vorheriger Bekanntmachung am 16.02.2018 statt.  
Die Offenlage erfolgte vom 23.04.2018 bis 23.05.2018 nach vorheriger Bekanntmachung am 13.04.2018. 
Es gingen zwei Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit ein.  
 

10.1 Anregung vom 18.05.2018 
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Würdigung:  
Die Planung verfolgt unbestritten die Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten für das Areal.  
Auch bei einer Nutzungsausweitung sind die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm einzuhalten. Zu der ge-
werblichen Nutzung zählt auch ein dazugehöriger Parkplatz. Auf die Würdigung zu der Stellungnahme der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Gewerbeaufsicht wird verwiesen.  
Bei Schaffung von Planungsrecht für einen nördlich an das Planungsgebiet zu errichtenden Discounter, ist 
in diesem Verfahren der dann bauplanungsrechtliche Bestand des vorliegenden Bebauungsplans als Vorbe-
lastung zu berücksichtigen. Es ist nicht Aufgabe des vorliegenden Bebauungsplans potentielle Nutzungs-
konflikte aus zeitlich nachgelagerten Verfahren, die sich noch nicht planerisch verdichtet haben, im Vorfeld 
zu lösen.  
Die Begründung wird um diesen Sachverhalt ergänzt.  
 
Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, der Bebauungsplan kann aus den in der Würdigung 
genannten Gründen unverändert bleiben.  
Die Begründung wird um die Belange des Immissionsschutzes ergänzt.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 Rat  

 
Ja-Stimmen einstimmig 

 
Nein-Stimmen   

 
Stimmenthaltungen 2 

 
Ausschluss wegen Sonderinteresse ----- 
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10.2 Anregung vom 21.05.2018 
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Würdigung:  
Hinsichtlich Immissionsschutz wird auf die Würdigungen zu vorheriger Stellungnahme und der der Struk-
tur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht verwiesen.  
 
Inwiefern das Sicherheitsgefühl und die Sicherheit der Anlieger durch eine Belebung einer bisher nicht ein-
sehbaren und eingewachsenen Fläche verringert wird, ist nicht nachvollziehbar. Durch die Innutzung-
nahme wird die Umgebung deutlich kontrollierbarer sein als vorher.  
 
Der Vorhabenplan umfasst nur das Plangebiet und kann nicht ohne weiteres auf angrenzende Grundstü-
cke, die nicht in der Verfügungsgewalt des Vorhabenträgers stehen, ausgedehnt werden.  
 
Rodungen auf dem Grundstück wurden in Zeit der Vegetationsruhe vorgenommen, d.h. außerhalb des 
Zeitraums gehölzbrütender Vogelarten. Der Bebauungsplan hat sich mit artenschutzrechtlichen Gesichts-
punkten befasst.  
 
 
Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, der Bebauungsplan kann aus den in der Würdigung 
genannten Gründen unverändert bleiben.  
Die Begründung wird ergänzt.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 Rat  

 
Ja-Stimmen einstimmig 

 
Nein-Stimmen   

 
Stimmenthaltungen  

 
Ausschluss wegen Sonderinteresse ----- 

 
 
 
b) Satzungsbeschluss 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Ortsgemeinderat den Entwurf zur 1. 
Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Orangerie Schloss Liebieg“, unter Berücksichtigung 
der zuvor gefassten Abwägungsbeschlüsse, auf der Rechtsgrundlage des § 24 Abs. 1 Gemeindeordnung in 
Verbindung mit § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch als Satzung. Die Satzung besteht aus dem Satzungstext, einer 
Planzeichnung sowie bauplanungsrechtlichen, bauordnungsrechtlichen und grünordnerischen Textfestset-
zungen. Dem Inhalt der schriftlichen Begründung, die nicht Bestandteil der Satzung ist, wird zugestimmt. 
Anlage der Begründung ist der landespflegerische Bestandsplan (März 2017) und die Natura 2000-Verträg-
lichkeitsprüfung v. März 2018. 
Die Verbandsgemeindeverwaltung wird beauftragt, das Satzungsexemplar zur Ausfertigung durch den 
Ortsbürgermeister zu erstellen und die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses vorzubereiten. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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TOP 5 Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Ortsgemeinde 
Kobern-Gondorf für das Haushaltsjahr 2014 

 
Gem. § 22, sowie VV 4 zu § 114 GemO haben der Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die 
ehemaligen Ortsbeigeordneten und jetzigen Ratsmitglieder Jürgen Georg und Uwe Riehl und gem. § 22 
GemO die Ratsmitglieder Alexandra Dötsch, Martin Dötsch und Dirk Johann nicht an Beratung und Be-
schlussfassung zu diesem TOP teilgenommen und den Sitzungstisch verlassen. Den Vorsitz übernimmt 
Ratsmitglied Werner Wolff. 
 
Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Ratsmitglied Hans Ramscheid, berichtet über die am 
15.08.2016 durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses 2014. Die Bewertung der Belegprüfung erfolgte 
in einer weiteren Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 17.04.2018. Es ergaben sich keine Bean-
standungen. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Ortsgemeinderat den Jahresabschluss gem. 
§ 114 Abs. 1 GemO mit folgendem Ergebnis festzustellen: 
 
a)  Feststellungen zur Ergebnisrechnung: 

Gesamterträge 4.814.017,59 Euro 

Gesamtaufwendungen -4.821.186,24 Euro 

Saldo (Überschuss / Fehlbetrag (-)) -7.168,65 Euro 

 
Ergebnisverwendung: 
Der Fehlbetrag wird gemäß § 18 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
b) Feststellungen zur Finanzrechnung: 
ordentliche / außerordentliche Einzahlungen 3.987.221,56 Euro 
ordentliche / außerordentliche Auszahlungen -4.137.996,03 Euro 

ZW-Summe (Überschuss / Fehlbetrag (-)) -150.774,47 Euro 
   

Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten -127.669,17 Euro 
   

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 883.151,43 Euro 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.608.614,25 Euro 

ZW-Summe (Überschuss / Fehlbetrag (-))  -725.462,82 Euro 
   

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 487.230,00 Euro 
Saldo durchlaufende Gelder 45.821,39 Euro 

Saldo (Überschuss / Fehlbetrag (-) insgesamt) -470.855,07 Euro 

 
Ergebnisverwendung: 
Mit der Finanzrechnung 2014 reduzieren sich die „liquiden Mittel“ der Ortsgemeinde um 470.855,07 €. 
Hiermit steigen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. 
 
Forderungen gegen VG: 

Stand 01.01.2014 Veränderung Stand 31.12.2014 

0,00 € unverändert    0,00 € 

 
Verbindlichkeiten gegen VG: 

Stand 01.01.2014 Veränderung Stand 31.12.2014 

23.515,70 € 470.855,07 € 494.370,77 € 

 
c) Feststellungen zur Schlussbilanz: 
 
Die Schlussbilanz schließt in Aktiva und Passiva mit einer Bilanzsumme von 15.211.209,28 € ab. 
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Hiervon entfallen auf: 

Aktiva Passiva 

Anlagevermögen 14.501.474,07 € Eigenkapital 5.292.423,12 € 

Umlaufvermögen 709.735,21 € Sonderposten 6.837.013,64 € 

Rechnungsabgrenzungs-
posten 0,00 € 

Rückstellungen 61.048,00 € 

Verbindlichkeiten 3.020.724,52 € 

 
In Übereinstimmung mit der Ergebnisrechnung weist die Schlussbilanz auf der Passivseite ein Jahresergeb-
nis von -7.168,65 € aus, das mit Überschüssen aus Vorjahren verrechnet wird.  
Weitere Änderungen zum Eigenkapital wurden nicht bilanziert: 
 
Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich die Eigenkapitalquote von 39,25 % auf 34,79 %. 
 
Nach einer weiteren Wortmeldung von Klaus Frevel wird der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Kobern-
Gondorf für das Haushaltsjahr 2014 vom Ortsgemeinderat gem. § 114 Abs. 1 GemO festgestellt. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
TOP 6 Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung des Ortsbürgermeisters, der Ortsbeigeordne-

ten sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Untermosel bzw. 
Rhein-Mosel für das Haushaltsjahr 2014 

 
Gem. § 22, sowie VV 4 zu § 114 GemO haben der Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die ehe-
maligen Ortsbeigeordneten und jetzigen Ratsmitglieder Jürgen Georg und Uwe Riehl und gem. § 22 GemO die 
Ratsmitglieder Alexandra Dötsch, Martin Dötsch und Dirk Johann nicht an Beratung und Beschlussfassung zu 
diesem TOP teilgenommen und den Sitzungstisch verlassen. Den Vorsitz übernimmt Ratsmitglied Werner Wolff. 
 
Mit Hinweis auf die Beratungen zu TOP 5 wird dem Ortsbürgermeister, den Ortsbeigeordneten sowie dem Bür-
germeister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Untermosel bzw. Rhein-Mosel Entlastung erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 
 
TOP 7 Mitteilungen / Verschiedenes 
 
1. Mitteilungen des Ortsbürgermeisters 

a. Am 27.06.2018, 19.30 Uhr findet in der Schlossberghalle die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Am Fährbrunnen“ statt. 

b. Am 04.07.2018 wird eine Information zum Glasfaserausbau Solligerhöfe angeboten, um Fragen der 
Anlieger zu beantworten. 

c. Der Vorsitzende begrüßt in der Zuhörerschaft Herrn Dietmar de Souza-Alves und bedankt sich bei 
ihm für seinen jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz für die Bürgerschaft der Ortsgemeinde Kobern-
Gondorf 

2. Aus dem Rat werden folgende Themen angesprochen: 
a. Jörg Johann berichtet über aktuelle Beschlussfassungen im VG-Rat in Sachen CIMA-Gutachten, 

Neubau VG-Rathaus und Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die FW Kobern-Gondorf 
b. Sachstand Friedhofssatzung 
c. Losverkauf durch die Weinmajestäten zur Finanzierung des Wein- und Burgenfestes 

 
 
Nach kurzer Unterbrechung findet der nicht öffentliche Teil statt. 
 


